
Gemeinde Wietmarschen 
 
  

Wietmarschen, 18.01.2022 

  

 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 
Datum Gremium Zuständigkeit 
              Tourismusausschuss                     Entscheidung 
 
 
 
 
Antrag der Nachbarschaft „ Altschwartenpohl“ auf Bezuschussung für die Errichtung  
einer Radfahrerschutzhütte  
 
Die Nachbarschaft „Altschwartenpohl“ möchte im Bereich des Hauses „Altschwartenpohl 6“ 
eine Radfahrerschutzhütte errichten und beantragt einen Materialkostenzuschuss der Gemeinde 
Wietmarschen für die Schutzhütte. 
 
Die Gemeinde Wietmarschen hat in der Vergangenheit teilweise Zuschüsse für die Errichtung 
von Schutzhütten durch Nachbarschaften bis zu einem Betrag von 1.000,-- Euro bezuschusst 
(z.B. Lohnerbrucher Straße, Annastraße, Grotenfehl usw.). Voraussetzung für die Bezuschus-
sung war u.a. immer, dass die Schutzhütten an den ausgewiesenen Radrouten platziert werden 
und von Touristen genutzt werden können. 
Die Unterhaltung der Schutzhütten wurde von der jeweiligen Nachbarschaft übernommen. 
 
Im Bereich „Altschwartenpohl 6“ verläuft keine ausgewiesene Radroute. Ferner ist in 
unmittelbarer Nähe bereits eine Schutzhütte „ Zum Ottenstein“ vorhanden. Weiterhin ist im Um-
kreis auch eine Bushaltestelle, ein Spielplatz mit Schutzhütte  und beim Feuerwehaus/Sportplatz 
eine große Schutzhütte vorhanden. 
Aus Sicht der Verwaltung kann daher dem Antrag der Nachbarschaft „Altschwartenpohl 6“  
auf Bezuschussung einer Schutzhütte nicht stattgegeben werden.  
Es ist zwar sehr erfreulich, dass die angedachte Schutzhütte auch der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt werden soll. Dennoch kann aus Sicht der Verwaltung dem Antrag nicht entsprochen 
werden, da bei einer Bewilligung gleichlautende Anträge aus vielen Bereichen der Gemeinde zu 
erwarten wären und die Anzahl der Schutzhütten über Bedarf steigen würde. 
 
Der Nachbarschaft „Altschwartenpohl“ könnten ggfls. vorhandene gebrauchte Pflastersteine der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem vorliegenden Antrag auf Bezuschussung einer Radfahrerschutzhütte wird nicht 

stattgegeben. Gebrauchte Pflastersteine für die Ausgestaltung der Schutzhütte können 
der Nachbarschaft „ Altschwartenpohl“ angeboten werden. Die Errichtung und Unterhaltung 
der Schutzhütte muss von den Anliegern sichergestellt werden. 
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